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Ministerium für FalTlilie. Kinder. 
Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium fOr Familie. Kinder, Jugend. Kultur und Sport 

des landes Nordrhein-Westfalen, 40190 DOsseldorfO 


An den 
Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 
48133 Münster 

An den 
Landschaftsverband 
Rheinland 
50663 Köln 

Bundesmittel für den investiven U3-Ausbau 

Der Bund hat dem Land Nordrhein-Westfalen vereinbarungsgemäß 

rund 482 Mio. Euro für den investiven U3-Ausbau zur Verfügung 

gestellt. Die weitere Verteilung der noch ungebundenen Bundesmit­

tel in Höhe von 75 Mio. Euro berücksichtigt - wie bei der fachbezo­

genen Pauschale 2011/12 auch - die Anzahl der 1- und 2-jährigen 

Kinder an der Bevölkerung sowie die Betreuungsquote der 3­

jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

(Daten: aktuelle KJH-Statistik, IT. NRW). 

Anbei erhalten Sie die Verteilliste, in der für jedes Jugendamt ein 

Budget für die restlichen Bundesmittel in Höhe von insgesamt 

75 Mio. Euro ausgewiesen ist. Bei entsprechender AntragsteIlung 

können ab sofort die reservierten Mittel im Rahmen der bestehen­

den Richtlinie bewilligt werden. 

Reservierte Mittel, die nicht bis zum 30. Juni 2012 beantragt worden 

sind, werden neu vergeben. 

Zur Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens können Anträge auf 

Ausnahme zum vorzeitigen Maßnahmebeginn bewilligt werden. Ich 
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Aktenzeichen 2635.2 
bei Antwort bitte angeben 

Michaela 8erg 
Telefon 0211 837-2549 
Telefax 0211 837·2200 
Michaela.Berg@mfkjks.nrw.de 

Dienstgebaude und 

lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 DOsseidorf 

Telefon 0211 837·02 

Telefax 0211 837·2200 

posistelle@mfkjks.nrw.de 

www.mfkjks.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn linien 

704. 709. 719 

Haltestelle Poststraße 

http:www.mfkjks.nrw.de
mailto:posistelle@mfkjks.nrw.de
mailto:Michaela.Berg@mfkjks.nrw.de


übertrage Ihnen die Befugnis, im Einzelfall Ausnahmen gern. Ziffer Seite 2 von 2 

1.3.1 Satz 2 der WG zu § 44 LHO in eigener Zuständigkeit zuzu­


lassen. 


Die Finanzierung einer Baumaßnahme aus Mitteln der fachbezoge­

nen Pauschale und aus Bundesmitteln lasse ich auf Antrag im ein­

zelnen Ausnahmefall für Neubau- und Umbaumaßnahmen zu. In 

diesen Fällen ist eine rechnerische Aufteilung zwingend erforderlich. 

Vorrausetzung ist, dass die Mittel ansonsten allein nicht für eine In­

vestitionsmaßnahme zur Schaffung von U3-Plätzen genutzt werden 

können. 

JIJd~ 
Manfred Walhorn 


